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SACHLEISTUNGEN / SONSTIGE UNTERSTÜTZUNG 

Freistellung bei Kinderrehabilitation 
Seit 1. November 2023 haben Dienstnehme-
rinnen und Dienstnehmer in Österreich einen  
Rechtsanspruch auf unbezahlte Freistellung  
zur Begleitung ihrer Kinder unter 14 Jahren  
während eines stationären Rehabilitations-
aufenthalts.  

Dieser Anspruch kann bis zu vier Wochen  
pro Kalenderjahr geltend gemacht werden. 
Die Freistellung kann nur von einem Eltern-
teil gleichzeitig in Anspruch genommen  
werden, es sei denn, die therapeutische  
Notwendigkeit erfordert die Teilnahme   
beider Elternteile. In diesem Fall bleibt die  
Gesamtdauer auf vier Wochen begrenzt.   
Die Freistellung ist teilbar, wobei ein Teil min-
destens eine Woche umfassen muss. 

Voraussetzungen 
■	   Anspruchsberechtigt sind Eltern von leiblichen Kin-

dern, Wahl- oder Pfegekindern sowie von Kindern  
des Partners oder der Partnerin.

■	   Vorlage der Bewilligung des Rehabilitationsaufent-
halts bei der Arbeitsstelle spätestens eine Woche 
nach Erhalt. 

Während der Freistellung besteht Anspruch auf Pfe-
gekarenzgeld, das beim Sozialministeriumservice   
beantragt werden kann. Zudem bleibt die Kranken- 
und Pensionsversicherung aufrecht und es besteht  
ein Kündigungs- und Entlassungsschutz sowie eine  
Befreiung von den Beiträgen zur betrieblichen Vorsorge. 

Die Freistellung muss mit entsprechender Meldung  
bei der Arbeitsstelle dokumentiert werden. 

Weitere Information 
  

Siehe auch 
➔   Pfegekarenzgeld
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Angebote für Young Carers 
Young Carers sind Kinder und Jugendliche  
unter 18 Jahren. Sie pfegen regelmäßig ein  
anderes Familienmitglied (z. B. Eltern, Groß-
eltern oder Geschwister), die eine körper-
liche oder psychische Erkrankung haben.  
Oftmals leisten sie noch zusätzliche Arbeit.  
Sie kochen, putzen, helfen ihren Geschwistern  
oft bis zu fünf Stunden täglich. Manchmal  
helfen sie auch in der direkten Pfege der  
Angehörigen mit. Eine Unterstützung von  
außen, z. B. durch eine Pfegeperson, haben  
sie nur selten. 

Laut einer österreichischen Studie aus 2012  
gibt es rund 42.700 pfegende Kinder und  
Jugendliche im Alter bis 18 Jahre. Im Durch-
schnitt sind Young Carers 12,5 Jahre alt und  
70 % sind Mädchen. 

Als Kind oder junger Mensch so eine pfe-
gerische Verantwortung zu übernehmen,  
ist eine sehr große Herausforderung. Daher  
wurde die Website „Young Carers Austria“  
vom Sozialministerium ins Leben gerufen  
und bietet umfassende Information sowie  
eine spezielle App für jugendliche pfegende  
Angehörige an. 

Weitere Information 
Young Carers Austria 

Download der App 
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Notfallkarte für pfegende Angehörige 
Sollten bei Ihnen unvorhersehbare Ereignisse  
(Unfall, Krankheit) eintreten, ist es wichtig,  
dass entsprechende Stellen bezüglich Ihrer  
Verantwortung als pfegende Angehörige  
informiert sind und die Organisation eines  
Ersatzes in die Wege geleitet wird. 

Auf der neuen Notfallkarte der Interessenge-
meinschaft pfegender Angehöriger können  
Sie eine Person Ihres Vertrauens angeben,  
die im Fall des Falles schnell kontaktiert  
werden kann. 

Die Notfallkarte hat die Gr öße einer Scheck-
karte. Sie können sie ausdrucken oder auch  
bei der Interessengemeinschaft per Mail  
bestellen. 

Ansprechstelle und Beantragung 
Beantragung der Notfallkarte durch E-Mail an:   
office@ig-pfege.at 

Notfallkarte zum Ausdrucken 
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Vorsorgevollmacht 
Es gibt seit dem 1. Juli 2018 keinen Unter-
schied mehr zwischen einer einfachen und  
einer qualifzierten Vorsorgevollmacht. Ver-
pfichtend ist die Eintragung im Österrei-
chischen Zentralen Vertretungsverzeichnis  
(ÖZVV). 

Das Wesen der Vorsorgevollmacht besteht  
darin, dass eine jetzt voll entscheidungs-
fähige Person für den Fall, dass ihre Ent-
scheidungsfähigkeit verloren gehen sollte,  
selbst festlegt (vorsorgt), wer sie dann ver-
tritt. Durch die Vorsorgevollmacht behält  
die betroffene Person alle Rechte. Nur im  
sogenannten „Vorsorgefall“, wenn die voll-
machtgebende Person nicht mehr entschei-
dungsfähig ist, wird die Vorsorgevollmacht  
wirksam. Die Vollmacht kann einzelne An-
gelegenheiten oder auch „Arten von Ange-
legenheiten“ umfassen. Es können mehrere  
Personen als Vorsorgebevollmächtigte für   
denselben Wirkungsber eich eingetragen  
werden. 

Das Gericht wird bei der Vorsorgevoll-
macht nur in zwei Fällen eingeschaltet: 
1.  Wenn bei einer Entscheidung im Hinblick  

auf eine medizinische Behandlung zwi-
schen vollmachtgebender und vollmacht-
nehmender Person Uneinigkeit besteht.  

2.  Wenn eine Wohnortverlegung der voll-
machtgebenden Person ins Ausland er fol-
gen soll. Dies unterliegt der gerichtlichen  
Kontrolle. 

Hinsichtlich der Vermögensverwaltung und  
-veranlagung besteht weiterhin keine ge-
richtliche Kontrolle. Die Vorsorgevollmacht  
gilt unbefristet. Eine spätere Erwachsenen-
vertretung ist nicht mehr notwendig. 

Voraussetzungen 
■	   Die betroffene Person muss voll entscheidungs-

fähig sein. 

■	   Gibt es bestimmte Vermögenswerte (Liegenschaften,  
Vermögen im Ausland) oder sind für die Errichtung  
besondere Rechtskenntnisse erforderlich, kann  
eine Vorsorgevollmacht nur bei Angehörigen der  
Rechtsberufe (Notariat, Rechtsanwaltskanzlei) er-
richtet werden. 

■	   Die Errichtung einer Vorsorgevollmacht sowie der  
Eintritt des Vorsorgefalles (Verlust der Entschei-
dungsfähigkeit der vollmachtgebenden Person)  
müssen im ÖZVV eingetragen werden. 

■	   Für die Eintragung des Eintritts des Vorsorgefalles ist  
ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. Wirksam wird die  
Vorsorgevollmacht, wenn der Vorsorgefall eintritt,  
mit einem ärztlichen Zeugnis nachgewiesen und im   
ÖZVV eingetragen wird. 

■	   Registrierung im ÖZVV: Eintragung bei Angehörigen  
der Rechtsberufe (Notariat, Rechtsanwaltskanzlei)  
oder (bei einfachen Fällen) Erwachsenenschutz-
vereinen. 

Weitere Information 
Information zur Vorsorgevollmacht 

Caritas – Wissenswertes für pflegende Angehörige – Ausgabe 2025 47 

https://www.gesundheit.gv.at/gesundheitsleistungen/patientenrechte/vorsorgevollmacht.html
https://www.gesundheit.gv.at/gesundheitsleistungen/patientenrechte/vorsorgevollmacht.html


ERWACHSENENVERTRETUNG / VERFÜGUNGEN / VOLLMACHTEN 

Erwachsenenvertretung 

Gewählte Erwachsenenvertretung 
Die gewählte Erwachsenenvertretung ist für  
erwachsene Personen gedacht, die nicht früh  
genug vorsorgen (können). Sie unterscheidet  
sich von der Vorsorgevollmacht dadurch, dass  
für die gewählte Erwachsenenvertretung die  
geminderte Entscheidungsfähigkeit ausreicht. 

Als gewählte Erwachsenenvertretung kommt  
jede nahestehende Person in Betracht, zu der  
ein Vertrauensverhältnis besteht. Es können  
auch mehrere Personen als gewählte Er-
wachsenenvertretungen eingetragen werden.  
Deren Wirkungsbereiche dürfen sich aber  
nicht überschneiden. 

Die gewählte Erwachsenenvertretung kann  
für einzelne oder Arten von Angelegenheiten  
eingerichtet werden. Das bedeutet, es kön-
nen Vertretungsbefugnisse für ein ganz be-
stimmtes Geschäft, etwa den Verkauf einer  
Liegenschaft, oder für generelle Angelegen-
heiten, z. B. die Verwaltung von Vermögen  
(Sparguthaben oder Wertpapierfonds), oder  
für Geschäfte zur Deckung des Pfege- und  
Betreuungsbedarfs etc. eingeräumt werden. 

Die vertretene Person kann in der schriftlichen  
Vereinbarung auch festhalten, dass die Er-
wachsenenvertretung nur mit ihrer Zustim-
mung Vertretungshandlungen setzen kann  
(sog. Mitentscheidung oder „Co-Decision“). 

Die Vertretung vor Gericht ist immer mit um-
fasst, soweit nicht anders vereinbart. 

Voraussetzungen 
■	   Das Vorliegen von geminderter Entscheidungs-

fähigkeit, d. h., die Person muss noch verstehen 
können, was es bedeutet, eine Vertretungsperson 
zu haben, und dies auch wollen.

■	   Verpfichtende schriftliche Vereinbarung von 
Vertretungsperson und vertretener Person, die vor 
Angehörigen der Rechtsberufe (Notariat, Rechtsan-
waltskanzlei) oder einem Erwachsenenschutzverein 
errichtet werden muss.

■	   Der Name der Vertretungsperson sowie der Wir-
kungsbereich, für den diese Person zuständig ist, 
müssen in der Vereinbarung festgehalten werden.

■	   Die gewählte Erwachsenenvertretung wird mit der 
Eintragung in das Österreichische Zentrale Ver-
tretungsverzeichnis (ÖZVV) wirksam.

■	   Die gewählte Erwachsenenvertretung ist nicht  
zeitlich befristet.

■	   Jährlich sind für das Gericht ein Lebenssituations-
bericht und die Darstellung des Vermögensstandes 
erforderlich.

■	   Erwachsenenvertretungen steht grundsätzlich ein 
Aufwandersatz zu (außer bei sehr geringem Ein-
kommen). Wenn im Zusammenhang mit der Vertre-
tung Kosten angefallen sind (z. B. Fahrt-, Telefon-, 
Portokosten, Haftpfichtversicherungsprämie), müssen 
Erwachsenenvertretungen bei Gericht einen Antrag 
auf Bestimmung des Aufwandersatzes stellen.

Ansprechstelle und weitere Information 
■	   Erwachsenenschutzvereine
■	   Notariate, Rechtsanwaltskanzleien

Weitere Information und Broschüren   
zu Erwachsenenschutzrecht 

Siehe auch 
➔   Erwachsenenvertretungs-Verfügung
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ERWACHSENENVERTRETUNG / VERFÜGUNGEN / VOLLMACHTEN 

Erwachsenenvertretungs-Verfügung 
In einer Erwachsenenvertretungs-Verfügung  
erklärt eine erwachsene Person schriftlich,  
dass für die Zukunft  
■	   eine bestimmte andere Person ihre Ver-

tretung sein darf oder 
■	   eine bestimmte Person oder bestimmte  

Personen nicht als Vertretung einzusetzen  
sind. 

Voraussetzungen 
■	   Zumindest eine geminderte Entscheidungsfähigkeit. 

■	   Registrierung im Österreichischen Zentralen   
Vertretungsverzeichnis (ÖZVV). 

■	   Errichtung vor Erwachsenenschutzvereinen,   
Notariaten, Rechtsanwaltskanzleien. 

■	   Die Erwachsenenvertretungs-Verfügung hat Ein-
fuss auf die gesetzliche Erwachsenenvertretung  
und die gerichtliche Erwachsenenvertretung. 

Ansprechstelle und weitere Information 
■	   Erwachsenenschutzvereine 
■	   Notariate, Rechtsanwaltskanzleien 

Weitere Information und Broschüren   
zum Erwachsenenschutzrecht 
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Gesetzliche Erwachsenenvertretung 
Die gesetzliche Erwachsenenvertretung ersetzt  
die Vertretungsbefugnis für Angehörige mit  
mehr Rechten. Sie kommt in Betracht, wenn  
eine erwachsene Person ihre Angelegenheiten  
aufgrund ihrer psychischen Krankheit oder  
einer vergleichbaren Beeinträchtigung der  
Entscheidungsfähigkeit nicht mehr ohne  
Gefahr, sich selbst zu schaden, alleine be-
sorgen kann. Diese Vertretungsart kommt  
immer erst dann zum Tragen, wenn die  
erwachsene Person nicht mehr selbst eine  
Vertretung wählen kann oder will. 

Gesetzliche Erwachsenenvertretungen können  
sein: Eltern, Großeltern, volljährige Kinder,  
Enkelkinder, Geschwister, Nichten und Neffen,  
Ehepartner bzw. Ehepartnerin oder eingetra-
gene Partner bzw. Partnerinnen, Partner bzw.  
Partnerin mit gemeinsamem Haushalt seit drei  
Jahren und Personen, die in einer Erwachse-
nenvertretungs-Verfügung genannt sind. 

Alle diese Angehörigen stehen gleichrangig  
nebeneinander. Es können auch mehrere  
Angehörige als gesetzliche Erwachsenen-
vertretung eingetragen werden. Deren  
Wirkungsbereiche dürfen sich aber nicht  
überschneiden. Die Familie soll sich unter-
einander einig werden, wer die Person in  
welchen Angelegenheiten vertreten will.  
Kann man sich in der Familie nicht einigen,  
ist die gesetzliche Erwachsenenvertretung  
nicht die ideale Lösung, dann sollte an eine  
gerichtliche Erwachsenenvertretung ge-
dacht werden. 

Die Wirkungsbereiche sind vom Gesetz genau  
vorgegeben. Es können einzelne Angelegen-
heiten oder Kreise von Angelegenheiten in  
bestimmten Bereichen ausgewählt werden.  
Vertretung vor Gericht ist immer mit umfasst. 

Voraussetzungen 
■	   Die gesetzliche Erwachsenenvertretung muss im  

Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis  
(ÖZVV) eingetragen werden. Sie wird mit der Ein-
tragung wirksam. 

■	   Der Erwachsenenvertretung steht grundsätzlich  
ein Aufwandersatz zu (außer bei sehr geringem  
Einkommen). Wenn im Zusammenhang mit der Ver-
tretung Kosten angefallen sind (z. B. Fahrtkosten,  
Telefon- oder Portokosten, Haftpfichtversicherungs-
prämie), muss bei Gericht ein Antrag auf Bestim-
mung des Aufwandersatzes gestellt werden. 

■	   Es besteht die Möglichkeit, der gesetzlichen Er-
wachsenenvertretung oder der Vertretung durch  
bestimmte nächste Angehörige vorab zu wider-
sprechen. Dieser Widerspruch muss für seine   
Wirksamkeit im Österreichischen Zentralen Ver -
tretungsverzeichnis registriert werden. 

■	   Jährlich sind für das Gericht ein Lebenssituations-
bericht und die Darstellung des Vermögensstandes  
erforderlich. 

■	   Die gesetzliche Erwachsenenvertretung endet  
automatisch nach Ablauf von 3 Jahren oder wenn  
die vertretene Person widerspricht und der Wider-
spruch ins Vertretungsverzeichnis eingetragen wird. 

Ansprechstelle und weitere Information 
■	   Erwachsenenschutzvereine 
■	   Notariate, Rechtsanwaltskanzleien 

Weitere Information und Broschüren zu  
Erwachsenenschutzrecht 

Siehe auch 
➔    Erwachsenenvertretungs-Verfügung 

Caritas – Wissenswertes für pflegende Angehörige – Ausgabe 202550 

https://www.bmj.gv.at/themen/Zivilrecht/Erwachsenenschutz/Informationsbrosch%C3%BCren.html
https://www.bmj.gv.at/themen/Zivilrecht/Erwachsenenschutz/Informationsbrosch%C3%BCren.html
https://www.bmj.gv.at/themen/Zivilrecht/Erwachsenenschutz/Informationsbrosch%C3%BCren.html


ERWACHSENENVERTRETUNG / VERFÜGUNGEN / VOLLMACHTEN 

Gerichtliche Erwachsenenvertretung 
Die gerichtliche Erwachsenenvertretung  
ersetzt die frühere Sachwalterschaft. Sie  
beruht am wenigsten auf der Entscheidung  
der vertretenen Person (Ausnahme: Es gibt  
eine Erwachsenenvertretungs-Verfügung).  
Daher stellt sie auch das letzte Mittel dar.   
Als Erwachsenenvertretung sind vorrangig  
selbst gewählte Personen zu berücksichtigen  
(siehe Erwachsenenvertretungs-Verfügung).  
Ist dies nicht der Fall, sollen nahestehende  
geeignete Personen tätig werden. Sind auch  
solche nicht vorhanden oder nicht geeignet,  
können Erwachsenenschutzvereine als  
gerichtliche Erwachsenenvertretung bestellt  
werden. Ist auch dies nicht möglich (z. B.  
aufgrund begrenzter Ressourcen), sind  
Angehörige der Rechtsberufe (Notariat,  
Rechtsanwaltskanzlei) oder eine andere  
geeignete Person zu bestellen.. In Fällen,   
in denen für die Besorgung der Angelegen-
heiten vor allem rechtliches Fachwissen  
gefragt ist, sollen vorrangig Angehörige der  
rechtsberatenden Berufe (Notariate, Rechts-
anwaltskanzleien) bestellt werden. 

Die gerichtliche Erwachsenenvertretung kann  
nicht pauschal für alle Angelegenheiten  
bestellt werden, sondern nur für einzelne  
oder mehrere gegenwärtig zu besorgende  
und bestimmt zu bezeichnende Angelegen-
heiten. Sind die festgelegten Angelegenheiten  
geregelt, endet hierfür die gerichtliche  
Erwachsenenvertretung. 

Voraussetzungen 
■	   Zuständig ist das Gericht. Die Erwachsenenver-

tretung wird vom Gericht mit einer schriftlichen  
Endentscheidung (Beschluss) bestellt. Die Voraus-
setzungen werden in einem gerichtlichen Verfahren  
geklärt, das aus mehreren Schritten besteht (aus-
führliche Darstellung siehe Link unten zur Broschüre  
Erwachsenenschutzrecht). 

■	   Die Vertretungsbefugnis beginnt ab Rechtskraft des  
Bestellungsbeschlusses. 

■	   Jährlich sind für das Gericht ein Lebenssituations-
bericht und die Darstellung des Vermögensstandes  
erforderlich. 

■	   Die Wirkungsdauer endet mit Erledigung der Auf-
gabe oder nach 3 Jahren oder durch Tod der ver-
tretenen Person bzw. der Erwachsenenvertretung  
oder durch eine gerichtliche Entscheidung. 

Ansprechstelle und weitere Information 
■	   Erwachsenenschutzvereine 
■	   Notariate, Rechtsanwaltskanzleien 

Weitere Information und Broschüren   
zum Erwachsenenschutzrecht 

Siehe auch 
➔    Erwachsenenvertretungs-Verfügung 
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Assistierter Suizid – Sterbeverfügungen 
Das bisherige Verbot einer Hilfeleistung  
zum Suizid wurde vom Verfassungsgericht  
aufgehoben und in weiterer Folge wurde  
das Sterbeverfügungsgesetz erlassen. Das  
Sterbeverfügungsgesetz regelt zu errichten-
de Sterbeverfügungen, die einen Entschluss  
zur Selbsttötung dokumentieren. Dieser  
Entschluss muss dauerhaft, frei und selbst-
bestimmt erfolgen.  

Die folgenden Angaben bieten lediglich eine  
Übersicht. Holen Sie auf jeden Fall eine fun-
dierte rechtliche Auskunft ein und lassen Sie  
sich individuell für Ihre Situation beraten. 

Voraussetzungen 
■	   Die betroffene Person hat ihren gewöhnlichen Auf-

enthalt in Österreich oder hat die österreichische 
Staatsbürgerschaft

■	   Die Errichtung muss persönlich erfolgen – eine  
Vertretung ist nicht möglich.

■	   Die betroffene Person ist volljährig und vollumfäng-
lich entscheidungsfähig.

■	   Im Fall einer Inanspruchnahme muss eine vollum-
fängliche Entscheidungsfähigkeit gegeben sein. 

■	   Die Entscheidung wird frei und selbstbestimmt 
gefasst – insbesondere ohne Beeinfussung durch 
Dritte.

■	   Die betroffene Person ist schwer und dauerhaft 
oder unheilbar krank und diese Erkrankung bringt 
ein Leid mit sich, das nicht abgewendet werden 
kann.

■	   Die Person, die der betroffenen Person Hilfe leistet, 
darf nicht die Person sein, die die Aufklärung 
durchführt.

■	   Das Präparat wird von der betroffenen Person 
selbst eingenommen.

Ansprechstelle und weitere Information 
Notariate, Rechtsanwaltskanzleien 

Weitere Informationen und Broschüren 

Siehe auch 
➔   Patientenverfügung
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